
BA Steglitz-Zehlendorf 25.09.2025 
OrdUmNatSGA Dez App. 7000 
 
 
 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 30.09.2025 

 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 182/VI vom 12.10.2022 

Trinkbrunnen für Lichterfelde-Ost 
 
Drucksachen-Nr. 0324/VI 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Urban Aykal 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenver-
sammlung die beigefügte Vorlage zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die Be-
zirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: Keine 
 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

Keine 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Urban Aykal 
Bezirksstadtrat  
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Abt. Ordnung, Umwelt- und Naturschutz, 30.09.2025 
Straßen und Grünflächen App. 7000 
OrdUmNatSGA Dez 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 182/VI vom 12.10.2022 

Trinkbrunnen für Lichterfelde-Ost 
 
Drucksachen-Nr. 0324/VI 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Urban Aykal 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 24.10.2022 den folgenden Beschluss gefasst: 

 
„Das Bezirksamt wird ersucht, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass auch ein 
Trinkbrunnen am Vorplatz vom Bahnhof Lichterfelde-Ost installiert wird.“ 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Das Bezirksamt hat sich mit dem Anliegen, am Bahnhofsvorplatz in Lichterfelde-Ost an die für das 
Aufstellen von Trinkbrunnen zuständigen Berliner Wasserbetriebe (BWB) gewandt. Mit Schreiben 
vom 18.01.2023 teilten die BWB mit, dass dieser Standort schon von mehreren Seiten an die BWB 
herangetragen wurde. Die BWB haben den Standort Bahnhofsvorplatz noch einmal gründlich ge-
prüft und teilen mit dass dieser Standort aus mehreren Gründen nicht umsetzbar sei. Der Bahn-
hofsvorplatz befindet sich im Besitz der Deutschen Bahn. Die vertraglichen Bedingungen der DB 
AG zur Nutzung bzw. Aufstellung eines Trinkwasserbrunnens auf ihrem Gelände seien für die BWB 
nicht akzeptabel. 

Aus Sicht der BWB ist es grundsätzlich möglich, auf der der anderen Seite des Bahnhofs Lichter-
felde Ost zum Jungfernstieg hin im Bereich des Öffentlichen Straßenlandes einen Trinkbrunnen zu 
installieren. Allerdings werden aufgrund der angespannten Haushaltslage von Seiten der Se-
natsumweltverwaltung im Jahr 2025 keine neuen Trinkwasserbrunnen finanziert.  

 

Es wird gebeten, den Beschluss damit als erledigt zu betrachten. 
 
 
 
 
 
Carolina Böhm      Urban Aykal 
stellv.Bezirksbürgermeisterin            Bezirksstadtrat 


